
16. Mai 2018

Stadt Bornheim Bürgerinformation

Stadtverwaltung Bornheim
Postanschrift:  Postfach 1140, 53308 Bornheim

Anschriften: 
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 0, Fax: 0 22 22 / 945 - 126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Internet:  www.bornheim.de

Amt für Kinder, Jugend und Familien:
 Brunnenallee 31, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 9437 - 0

Öffentliche Verkehrsmittel: 
Stadtbahnlinie 18 und 68: Haltestelle Bornheim Rathaus
Buslinie 633, 817 und 818: Haltestelle Rathaus

Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infocenter:
Montag - Mittwoch 07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag 07:30 - 12:30 Uhr
Terminvereinbarung unter 0 22 22 / 945 - 181 oder - 182

Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr

Öffnungszeiten Amt für Schulen, Soziales, Senioren  
und Integration:
Die Abteilung für Soziales, Senioren und Integration ist am 
Mittwoch geschlossen.
Die Abteilung Schulen folgt den allgemeinen Öffnungszeiten.

Öffnungszeiten der übrigen Ämter:
Montag - Freitag  08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 15:00 - 18:00 Uhr
 sowie nach Vereinbarung

StadtBetrieb Bornheim AöR
Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 27 / 9320 - 0, Fax: 0 22 27 / 9320 - 33
Mail: sbbmail@sbbonline.de
Internet: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Hotline für Störungsmeldungen: 0 22 27 / 93 20 77
Öffentliche Verkehrsmittel:
Stadtbahnlinie 18:      Haltestelle Waldorf
Buslinie 818:                Haltestelle Waldorf (Stadtbahn)

Öffnungszeiten Stadtbetrieb mit Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Öffnungszeiten Stadtbetrieb 
für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag 12:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat
 09:00 - 13:00 Uhr 

Stadtbücherei
Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 938 - 565, Fax: 0 22 22 / 938 - 567
E-Mail: stadtbuecherei-bornheim@web.de
Internet:  www.stadtbuecherei-bornheim.de

Öffnungszeiten:
Montag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Dienstag  14:00 -  17:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen
Donnerstag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Freitag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr
Samstag 09:30 - 12:30 Uhr

Anfragen von Ratsmitgliedern
Jedes Ratsmitglied kann jederzeit schriftliche Anfragen, so-
genannte kleine Anfragen, an den Bürgermeister richten, so-
fern sich diese auf Angelegenheiten der Stadt beziehen. Eine 
Antwort erfolgt innerhalb von 14 Kalendertagen. Die Anfragen 
und Antworten werden wöchentlich gesammelt und im In-
ternet unter www.bornheim.de unter „Rathaus“, „Rat & Aus-
schüsse“ veröffentlicht.

Volkshochschule Bornheim/Alfter
Alter Weiher 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 460, Fax 0 22 22 / 945 - 115
E-Mail: info@vhs-bornheim-alfter.de
Internet: www.vhs-bornheim-alfter.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 08:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332 Bornheim
Telefon:  0 22 22 / 3716

Öffnungszeiten des Hallenbades:
Montag - Freitag  06:30 - 08:00 Uhr Frühschwimmen 
 14:30 - 21:30 Uhr Familienbad  
Samstag, Sonntag,
Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr Familienbad 

Öffnungszeiten Sauna:
Montag - Mittwoch, 
Freitag 10:00 - 22:30 Uhr gemischte Sauna
Donnerstag  10:00 - 22:30 Uhr Damentag
Samstag 08:00 - 21:30 Uhr gemischte Sauna
Sonntag, Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr gemischte Sauna
Sauna XXL, jeden 2. Samstag im Monat (von Oktober bis April)
 08:00 -    0:00 Uhr gemischte Sauna

Ausschreibungen
Aktuelle Ausschreibungen finden Sie unter 
www.bornheim.de/rathaus/ausschreibungen;
aktuelle Stellenangebote unter
www.bornheim.de/rathaus/stellenangebote.
Öffentliche Ausschreibungen des StadtBetriebs Bornheim 
sind unter
www.stadtbetrieb-bornheim.de abrufbar.

Die nächsten Sitzungen und Veranstaltungen

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim

Bürgersprechstunde für Kin-
der, Jugendliche und Erwach-
sene in der Regel jeden 1. 
und 3. Donnerstag im Monat 
ab 16 Uhr.

Bitte vorher anmelden unter 
Telefon: 0 22 22 / 945 - 101.

Wartezeiten vermeiden und 
Termin vereinbaren unter 
Telefon:  0 22 22 / 945 - 181 
   oder    - 182

Alle Fraktionen bieten regel-
mäßig Sprechstunden an. Ihre 
Büros befinden sich im Serva-
tiuscenter, Servatiusweg 19-
23, Gebäude B, 3. OG.

CDU
nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 25
Fax: 0 22 22 / 945 - 511
E-Mail: cdu-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

SPD
dienstags 10 - 13 Uhr  
und nach Vereinbarung

Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 31 
Fax: 0 22 22 / 945 - 521
E-Mail: spd-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

Bündnis 90/
Die Grünen
nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 28 
 0 151 / 20 74 61 04
Fax: 0 22 22 / 945 - 541
E-Mail: gruene@rat.  
 stadt-bornheim.de

UWG/Forum
nach Vereinbarung
Hans Gerd Feldenkirchen
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 45
Fax: 0 22 27 / 90 94 27
E-Mail: h.g.feldenkirchen@
 t-online.de

FDP
montags 17:30 - 18:30 Uhr 
(außer während der Ferien) 
und nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 55
Fax: 0 22 22 / 994 - 452
E-Mail: fraktion@fdp-
 bornheim.de

Die Linke
montags 18 - 19 Uhr
Michael Lehmann
Telefon: 0 22 22 / 9 95 64 01 
E-Mail: milebo@web.de

24-Stunden-Hotline für Stö-
rungen der Wasserversor-
gung, Abwasserbeseitigung 
und Straßenbeleuchtung
Telefon: 0 22 27 / 93 20 77
oder Störungsmeldung unter 
www.bornheim.de

Energieberatung der Klima- 
region Rhein-Voreifel in Ko-
operation mit der Verbrau-
cherzentrale NRW im Rat-
haus der Gemeinde Wacht-
berg am 17. Mai 2018, 
14 - 17.45 Uhr

Beratungsdauer und -kosten:
45 Minuten für 7,50 Euro
Anmeldung ist erforderlich!

Ansprechpartner:  
Tobias Gethke
Telefon: 0 22 22 / 945 - 285
E-Mail:  tobias.gethke@  
 stadt-bornheim.de

Sprechstunden

Bürgermeister

BürgerBüro

Fraktionen

Störungsmeldung

Energieberatung

Königstraße 31
53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 25 00
Internet:
www.bornheimerjugendtreff.de

Bornheimer 
JugendtreffAktuelle Informationen gibt es auch im Internet: 

www.stadt-bornheim.de

Der Rat der Stadt Bornheim hat in seiner 
Sitzung am 26.04.2018 den nachfolgenden 
Beschluss gefasst:

„Der Rat beschließt, seinen Beschluss vom 
13.08.2013 über die Aufstellung der 4. Än-
derung des Bebauungsplanes Ro 15 in der 
Ortschaft Bornheim aufzuheben.“

Der Bereich der 4. Änderung lag südwest-
lich der Straße Fußkreuzweg in einem Be-
reich zwischen Secundastraße und Herder-
straße. Auf die beiliegende Übersichtsskiz-
ze, die den Änderungsbereich grob dar-
stellt, wird hingewiesen.

Der vorstehende Beschluss wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht.

Bornheim, den 09.05.2018
Stadt Bornheim
gez. Wolfgang Henseler 
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung des Bebauungsplans Ro 15  
in der Ortschaft Bornheim / 4. Änderung,
 Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses

Haupt- und Finanzausschuss 
Donnerstag, 17.05.2018, 18 Uhr

Umweltausschuss
Dienstag, 29.05.2018, 18 Uhr  

Ausschuss für Schule, Soziales und
demographischen Wandel
Dienstag, 05.06.2018, 18 Uhr  

Ausschuss für Stadtentwicklung 
Mittwoch, 06.06.2018, 18 Uhr  

Stadtrat 
Donnerstag, 07.06.2018, 18 Uhr

Die Sitzungen und Veranstaltungen sind öffentlich und finden, sofern nicht anders 
angegeben, im Ratssaal des Bornheimer Rathauses, Rathausstraße 2, 

53332 Bornheim, statt. Weitere Informationen unter 
www.bornheim.de oder session.stadt-bornheim.de.

Überwuchs darf niemanden behindern
Stadt bittet Grundstückseigentümer um Rücksichtnahme

Zurzeit grünen und blühen die Pflanzen 
besonders gut. Das freut Gartenliebha-
ber, ärgert aber so manchen Passanten, 
der an Kreuzungen, Einmündungen oder 
Fuß- und Radwegen durch überhängende 
Äste und wild wachsende Hecken behin-
dert wird. Auch Straßenlampen und Ver-
kehrszeichen sind oft durch privates Grün 
zugewachsen. Sowohl die Sicherheit als 
auch die Orientierung aller Verkehrsteil-
nehmer wird dadurch beeinträchtigt.

Die Stadt Bornheim weist darauf hin, 
dass Grundstückseigentümer selbst auf 
den sogenannten Überwuchs achten 
müssen und für den Rückschnitt ihrer 
Hecken, Sträucher und Bäume verant-
wortlich sind – besonders, wenn diese 
auf öffentliche Fläche ragen oder sogar 
Schilder und Laternen verdecken. Daher 
bittet die Stadtverwaltung alle Eigen-
tümer, Rücksicht zu nehmen und ihre 
Pflanzen regelmäßig zu kontrollieren, 
um sie rechtzeitig zurückzuschneiden. 

In der Zeit vom 1. März bis zum 30. Sep-
tember ist es aus Naturschutzgründen 
zwar verboten, Hecken, Wallhecken, 
Gebüsche sowie Röhricht- und Schilfbe-
stände zu roden, abzuschneiden oder zu 
zerstören. Schonende Form- und Pflege-
schnitte sowie Maßnahmen zur Beseiti-
gung verkehrsgefährdender Situationen 

bleiben aber von dieser Bestimmung un-
berührt.

An Gehwegen – auch wenn diese nur 
durch farbliche Markierungen gekenn-
zeichnet sind – muss der Überwuchs 
nachhaltig bis zu einer Höhe von 2,50 
Metern und an Fahrbahnen bis zu ei-
ner Höhe von 4,50 Metern so zurückge-
schnitten werden, dass er Verkehrsteil-
nehmer nicht beeinträchtigt. 

Die Straßenreinigungssatzung gibt 
außerdem vor, dass Eigentümer die 
Fahrbahnen und Gehwege, die an ihre 
Grundstücke grenzen, jeweils freitags 
oder samstags zum ersten und dritten 
Wochenende eines Kalendermonats bis 
12 Uhr säubern müssen. Das bedeu-
tet, dass sie zum Beispiel Unkraut ent-
fernen und Laub beseitigen. Auch die 
Rinnsteine und Gullys müssen freige-
halten werden. 

n Überwuchs kann zu Ärger führen.   FOTO: Stadt Bornheim

Gemeinsam für das  
Sportabzeichen trainieren

Sportler aller Altersklassen sind ab Juni 
2018 wieder eingeladen, im Franz-Farn-
schläder-Stadion in der Wallrafstraße in 
Bornheim für das Deutsche Sportabzei-
chen zu trainieren. An acht Donnerstagen 
von 18 bis 20 Uhr können Kinder, Jugend-
liche, Erwachsene und Senioren gemein-
sam an kostenlosen Übungseinheiten 
teilnehmen und unter fachkundiger An-
leitung ihre Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit 
und Koordination verbessern. 

Organisator ist gemeinsam mit der Stadt 
Bornheim der Vorsitzende der SG Sech-
tem und Bornheimer Stützpunktleiter 
des Kreissportbundes Rhein-Sieg Bruno 
Weitzel. Trainiert wird am 7., 14., 21. 

und 28. Juni sowie am 5. und 12. Juli 
und nach den Sommerferien wieder am 
6. und 13. September 2018. Alle Bewe-
gungsfreudigen ab dem Grundschulalter 
sind herzlich willkommen; auch Men-
schen mit Handicap können teilnehmen. 

Fragen beantwortet Bruno Weitzel unter 
sportabzeichen@stadt-bornheim.de. 

Unterlagen wie z.B. den Prüfungsweg-
weiser erhält man von Christina Jelen in 
der Stadtverwaltung Bornheim, Amt für 
Sport und Kultur, Tel. 02222 945-210, 
christina.jelen@stadt-bornheim.de, oder 
beim Kreissportbund Rhein-Sieg unter 
www.ksb-rhein-sieg.de.

Bornheim sucht  
Jugendschöffen für 

Bonner Gerichte 

Die Stadt Bornheim sucht noch Jugend-
schöffen, die am Amtsgericht und am 
Landgericht Bonn an der Rechtsprechung 
in Strafsachen teilnehmen werden. 

Insgesamt sollen 79 Bornheimer Bürger 
in der Amtszeit von 2019 bis 2023 bei 
Hauptverhandlungen in Bonn das Volk 
vertreten. 53 von ihnen sind dabei für er-
wachsene Angeklagte zuständig, 26 für 
jugendliche. Im Vorfeld muss die Stadt 
allerdings doppelt so viele Kandidaten 
vorschlagen, wie als Schöffen benötigt 
werden.

In Bornheim fehlen aktuell noch Jugend-
schöffen. Neben sozialer Kompetenz, Le-
benserfahrung, Menschenkenntnis und 
Urteilsvermögen wird bei ihnen zusätz-
lich besondere Erfahrung in der Jugend-
erziehung erwartet.

Für das Amt eines Jugendschöffen be-
wirbt man sich bis zum 31. Mai 2018 
beim Jugendamt der Stadt Bornheim 
unter 02222 9437 0 oder per E-Mail an 
jugendamt@stadt-bornheim.de. 

Schöffen steht in der Hauptverhand-
lung das Fragerecht zu. Sie sind mit 
den Berufsrichtern gleichberechtigt; es 
ist immer eine Zwei-Drittel-Mehrheit 
erforderlich. Die Bewerber müssen im 
Stadtgebiet wohnen und am 1. Januar 
2019 mindestens 25 und höchstens 69 
Jahre alt sein; Bewerbungsformulare und 
weitere Infos gibt es unter www.schoef-
fenwahl.de.

Amtliche Bekanntmachung
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